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10 Verfassungsrecht

10/11 Vereins- und Versammlungsrecht

Norm

StGG Art12 / Versammlungsrecht

EMRK Art11 Abs2

VersammlungsG §6

Leitsatz

Keine Verletzung des Versammlungsrechts durch die Untersagung einer gegen Tierversuche gerichteten Versammlung

aufgrund der Annahme der Gefährdung der Sicherheit einer Person bzw deren Eigentum

Rechtssatz

Für die von der Behörde zu tre8ende Prognoseentscheidung kommt es nicht nur auf die Absichten des Veranstalters,

sondern auch auf eine realistische und nachvollziehbare Einschätzung des zu erwartenden Geschehensablaufs an. Der

Einschätzung der Behörde, dass die in der Vergangenheit bereits erfolgten Angri8e auf die Ehre und das Eigentum des

Dr. L. - in Verbindung mit dem allgemeinen Aufruf im Internet, der unter Umständen auch gewaltbereite Tierschützer

für diese Versammlung hätte mobilisieren können - eine Gefährdung der ö8entlichen Sicherheit befürchten ließen, ist

nicht entgegenzutreten.

Die Behörde war nicht berechtigt, von sich aus die Versammlungsanzeige zu ändern oder zu modi<zieren. Sie hatte die

Versammlung entweder zur Gänze zu untersagen oder zur Gänze nicht zu untersagen. Wenn die Behörde meinte, auch

nur eine der Modalitäten der beabsichtigten Versammlung (etwa der Kundgebungsort) sei derart, dass eines der in

Art11 Abs2 EMRK aufgezählten Schutzgüter gefährdet würde, hatte sie die Versammlung zu untersagen (VfSlg

15362/1998).

Das Argument der Lärmerregung wurde von der Berufungsbehörde lediglich zusätzlich herangezogen; die bekämpfte

Untersagung war jedoch schon aufgrund der dargestellten Umstände gerechtfertigt.
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